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Mit dem Jahr 2012 wird der Erhebungsbogen für 
Baugenehmigungen um neue Merkmale im energe-
tischen Bereich erweitert. Nach Jahren der Reduzie-
rung der Berichtspflichten in der amtlichen Statistik 
wird damit die Informationsgewinnung wieder aus-
geweitet. 

Die Gründe liegen auf der Hand. Der Berichtsweg der 
amtlichen Statistik bietet sich als effiziente und sach-
gerechte Lösung an, um Nachweispflichten gegen-
über der EU im Umweltbereich zu erfüllen. 

Die Statistik unterliegt einem ständigen Wandel

Die amtliche Statistik befindet sich in einem ständigen Pro-
zess, der das Ziel hat, die Datengewinnung effizienter zu ge-

stalten, dabei gleich zeitig die Berichtspflichtigen zu entlasten 
und das Informationsangebot zu verbessern. Unter dem 
allgemeinen Stichwort der „Entbürokratisierung“ hat sich 
viel getan. Das Mittelstands entlastungsgesetz, die Nutzung 
von Verwaltungsdaten, die Bereitstellung von elektro-
nischen Meldewegen und das Verkleinern des Umfangs der 
Fragebögen gehören zu den getroffenen Maßnahmen.1)

* Der Artikel ist ursprünglich in Heft 10/2011 der Statistischen Monatshefte 
Baden-Württemberg erschienen. Wir danken dem Statistischen Landes-
amt Baden-Württemberg für die freundliche Nachdruckgenehmigung.

1) Siehe Statistisches Bun desamt Wirtschaft und Statistik 6/2011 
„Konzep tion und erste Ergebnisse des Belastungs baro meters für 
Wirtschaftsstatistiken“; Vgl. Dreher, Chris toph, „Der Masterplan in 
der Praxis – Das Beispiel der Baugewerbestatistiken“ in Statis tisches 
Monats heft Baden-Württemberg 7/2008, S. 33 ff.
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Auszug aus den Erläuterungen zum Fragebogen

Anlagen zur Lüftung und Kühlung

Eine Lüftungsanlage ist eine Einrichtung, um Wohn- und 
Betriebsräumen Außenluft zu zuführen bzw. „verbrauch-
te“ oder belas tete Abluft abzuführen. Hierbei wird in 
Lüftungsanlagen mit oder ohne Wärmerückgewinnung 
unterschieden. Eine Kühlungsanlage dient dazu, dem 
Gebäude Wärme bzw. thermische Energie zu entziehen. 
Hierbei erfolgt eine Unterscheidung in elektrische oder 
thermische Kühlungsanlagen

Art der Erfüllung des Erneuerbare Energien Wär-
megesetzes (EEWärmeG)

Das EEWärmeG kann auf unterschiedliche Weise, da-
runter auch durch Kombinationen verschiedener Maß-
nahmen, erfüllt werden. Es sind daher Mehrfachnen-
nungen möglich.

Es können Erneuerbare Energien zur Wärme erzeugung 
verwendet werden: Biomasse (Holz, Bioöl, Biogas, Bio-
methan) oder sons tige Energien wie zum Beispiel Solar-
thermie. Als Erneuerbare Energien können ebenso Käl-
teerzeugung (zum Beispiel aus Geothermie, Solarthermie 
oder Biomasse), Anlagen zur Kraft-Wärme- oder Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung (gleichzeitige Erzeugung von 
mechanischer und thermischer Energie) sowie Maßnah-

men zur Wärmerückgewinnung (Wiedernutzbarmachung 
von thermischer Energie) eingesetzt werden. 

Weiter sind Abwärmenutzung (sonst ungenutzte 
Wärme aus Gebäuden, technischen Anlagen, auch aus 
Abwässern) sowie Maßnahmen zur Energieeinsparung 
(hier: Übererfüllung der Anforderung der Energieeinspar-
verordnung gemäß § 7 EEWärmeG) durch unter ande-
rem verbesserte Dämmung des Gebäudes zur Erfül lung 
möglich. 

Die Nutzung von Fernwärme (leitungsgebundene Wär-
melieferung zur Wärmeversorgung des Gebäudes) ist 
unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich als antei-
lige Nutzung von erneuerbaren Energien oder Ersatzmaß-
nahmen (siehe Nummer VIII der Anlage zum EEWärmeG) 
zulässig. Für die Nutzung von Fernkälte (über ein Rohr-
system wird Kälte zu Klimazwecken zum Verbraucher 
transportiert) gelten analoge Voraussetzun gen. 

Bei gemeinschaftlichem Erfüllen des EEWärmeG durch 
mehrere verpflichtete Neu bau herren ist die Nutzungsart 
Quartierslösung nach § 6 anzugeben. Es gibt auch Bau-
vorhaben, die unter eine Ausnahmeregelung fallen oder 
für die eine Befreiung hinsichtlich der Erfüllung des EE-
WärmeG vorliegt. Unter Sonstiges fallen alle hier nicht 
genannten Möglichkeiten zur Erfüllung des EEWärmeG.
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Der neue Abschnitt im Erhebungsbogen 
für die Baugenehmigung

Doch die Statistik ist genauso lebendig wie die Gesell-
schaft, die sie abbilden soll. Neue Fragestellungen tauchen 
auf, andere werden irrelevant. Im Laufe der Jahre verän-
dern sich so die Anforderungen an die Statistik und damit 
auch an die auskunftgebenden Bürger, Betriebe, Unter-
nehmen, öffentliche Einrichtungen und Institutionen. 
Demgegenüber steht ein Informa tionsangebot, das für die 
Beantwortung aktuel ler Fragestellungen von Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft und auch jedem Bürger zur Ver-
fügung steht.

Die Statistiken der Bautätigkeit

Die Statistiken der Bautätigkeit liefern unentbehrliche In-
formationen zu den Entwicklungen des Baumarktes. Aber 
auch sie müssen dem veränderten Informationsbedarf an-
gepasst werden.

Erhoben werden die Baugenehmigungen, Baufertigstel-
lungen, der Bauüberhang und die Bauabgänge. Die jähr-
liche Auswertung dieser Erhebungen ergibt die Fortschrei-
bung des Gebäude- und Wohnungsbestandes in 
Baden-Württemberg.2) Die monatlichen Daten zu Zahl, Art 
und Volumen der Bauvorhaben ergeben ein Bild der Akti-
vitäten im Wohnungsbau und bei der Erstellung von Nicht-
wohngebäuden.3) Anhand der dabei ebenfalls erhobenen 
Merkmale zur verwendeten Heizenergie und zum einge-
setzten Baustoff wird die Beobachtung von Trends in die-
sen Bereichen ermöglicht. Berichts pflichtig sind im wei-
testen Sinne alle Bauherren.

In den letzten 2 Jahrzehnten gab es bereits eini ge Verän-
derungen dieser Erhebungen. So wurde zum Beispiel 
Mitte der 90er-Jahre der Merkmalskatalog für die 
Statistik der Baugenehmigungen zusammengestrichen.4) 

2) Ausgehend vom Vorjahresbestand wird der Wohngebäudebestand 
mit den Daten der Sta tis tiken der Baufertigstellungen und des Bau-
abgangs neu berechnet. Die Statistik des Bau überhangs erhebt Anga-
ben zum Baufortschritt am Jahres ende. Es wird unterschieden, ob das 
Bauvorhaben begonnen wurde, wie weit der Bauzustand (unter Dach 
oder noch nicht unter Dach) fortgeschritten ist, oder ob die Bauge-
nehmigung erloschen ist.

3) Zum sogenannten Nichtwohnbau zählen Anstaltsgebäude, Büro- 
und Verwaltungsgebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, Fa-
brik- und Werkstattgebäude, Handels- und Lagergebäude, Hotels 
und Gaststätten, aber auch Gebäude privater Bauherren, die nicht 
überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden sollen.

4) Eine Veränderung des Erhebungsbogens für die Baugenehmigungen 
zieht auch immer eine entsprechende Anpassung des Erhebungsbo-

gens für Baufertigstellung nach sich.
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Es wird seither darauf verzichtet, private Bauherren detail-
lierter zu spezifizieren, den Abwasserlauf und Angaben 
zum Status des Baugebiets abzufragen.5) Das war auch 
deutlich sichtbar für den Kreis der Auskunftgebenden, 
denn der Erhebungs bogen bestand nur noch aus einem 
DIN A 4-Blatt und nicht mehr aus zwei. Mit Anfang des 
vergangenen Jahrzehnts wurde ein moderner, elektro-
nischer Meldeweg eröffnet und der Erhebungsbogen für 
die Baugenehmigung zum Ausfüllen im Internet zur Ver-
fügung gestellt. Seither werden auch alle anderen Erhe-
bungsbögen der Bautätigkeit als Formulare zum Down-
load im Internet angeboten. Damit wurde das Erfüllen der 
Meldepflicht für die Berichts pflichtigen erleichtert.

Doch der Informationsbedarf vonseiten der Politik und der 
Wirtschaft wächst. Mit den Anforderungen an das nach-
haltige Bauen, mit steigenden Energiepreisen und gesetz-
lichen Vorgaben für energetische Merkmale von neuen Ge-
bäuden kam die erste vorsichtige Erweiterung des 
Genehmigungsbogens zu Beginn des Jahres 2010. Sie 
konnte noch in engen Grenzen gehalten werden, um die 
Berichtspflichtigen nicht spürbar zu belasten. Neben der 
Erfassung der vorwiegend genutzten Energiequelle zum 
Heizen wurde auch nach einer eventuell zusätzlich ge-
nutzten Energiequelle gefragt. Entsprechend aktueller 
Entwicklungen wurden ab 2010 die bisher unter „Sons-
tige“ und „Wärmepumpe“ zusammengefassten Heizsy-
steme nach Umweltthermie, Geothermie, Biogas, Bio-
masse und Holz unterschieden. Die Abfrage nach der 
Kohleheizung dagegen wurde unter dem Sammelposten 
der „Sonstigen“ integriert, da ihre Bedeutung seit Jahren 
immer geringer geworden war. Statt bisher die Baustoffe 
nur nach Stahl, Stahlbeton, Holz, Ziegel, und „Sons tigem 
Mauerstein“ zu erfassen, erfolgte eine zusätzliche Diffe-
renzierung auch nach Kalksandstein, Porenbeton und 
Leichtbeton/Bims, also nach Baustoffen, die besonders 
gute Dämm eigenschaften haben. All das ließ sich noch in 
den gewohnten Fragebogen integrieren.

Die gesetzliche Grundlage

Das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau 
und die Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hoch-
baustatistikgesetz – HBauStatG) bildet die rechtliche 
Grundlage für diese Erhebungen.6) Erfasst werden alle ge-
nehmigungs- oder zustimmungsbedürftigen sowie den lan-
desrechtlichen Verfahrensvorschriften unterliegende 
Baumaßnahmen7), bei denen Wohnraum oder sonstiger 
Nutzraum geschaffen oder verändert wird. Hinzu kommen 
Hochbauten, deren Genehmigungsverfahren durch be-
sondere Bundes- oder Landesgesetze ge regelt sind. 

Das Hochbaustatistikgesetz wurde im April dieses Jahres 
erweitert. Das erfolgte mit der Verabschiedung des Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-

len (Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare Energien 
– EAG EE) am 12. April 2011 durch den Bundestag.8) In Ar-
tikel 5a des EAG EE ist die Erweiterung des HBauStatG 
beschrieben. Es handelt sich um neue Merkmale zur „Art 
der Warmwasserbereitung und hierfür vorgesehene Ener-
gie; Anlagen zur Lüftung, Anlagen zur Kühlung sowie Art 
der Erfüllung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes“. 
Erste Daten sollen 2012 erhoben werden. Damit bringt 
das Jahr 2012 eine deutliche Erweiterung des Erhebungs-
bogens. Zugleich wurde damit für die Daten, die zum 
Nachweis der Erfüllung der Klimaschutzziele gegenüber 
der EU notwendig sind, ein Meldeweg etabliert.

Zunächst waren auch andere Modelle der Datenerhebung 
in der Diskussion. Eine Idee war zum Beispiel der Aufbau 
einer eigenständigen Statistik, die über die Umweltministe-
rien der Länder erhoben wird. In der Begründung des Ge-
setzes heißt es aber schließlich: „Die vorgeschlagenen Än-
derungen des Hochbaustatistikgesetzes stellen die sinnvolle 
Lösung dar, die erforderlichen Daten in einem vertretbaren 
Umfang und in einem effizienten Verfahren zu erfassen.“9)

Die neuen Merkmale

Was ist unter den „erforderlichen Daten“ zu verstehen? 
Die Änderung des HBauStatG ist im Wortlaut ganz pau-
schal gehalten. Die Erarbeitung der Fragen, die letztend-
lich auf dem Erhebungsbogen erscheinen, erfolgte im Ver-
bund der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
in Zusammenarbeit mit dem Bun desumweltministerium.

Im Ergebnis neu hinzu kommen Fragen nach dem Einsatz 
von Lüftungs- und Kühlanlagen, nach der gewählten Ener-
gieart für die Warmwasserbereitung (vorwiegend und zu-
sätzlich) und nach der Art der Erfüllung des Gesetzes zur 
Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG).10) 11) Die 

5) Die privaten Bauherren wurden unterschieden nach: Selbstständige, Be-

amte und Angestellte, Arbeiter, Rentner und Pensionäre und Sons tige.

6) HBauStatG vom 5. Mai 1998 (BGBl. I S. 869) zuletzt geändert am 

12. April 2011 (BGBl. I S. 619).

7) In Baden-Württemberg gibt es neben dem Baugenehmigungsverfah-

ren das Kenntnisgabeverfahren und das 2010 eingeführte Verein-

fachte Baugenehmigungsverfahren. 

8) BGBl. 2011 Teil I Nr. 17.

9) Drucksache des Bundes rats 647/10 (Beschluss).

10) Auf dem Erhebungsbogen werden die vorwie gend und zusätzlich ge-

nutzte Energiequelle – wie bisher auch – als „Primär“ und „Sekun-

där“ bezeichnet, abweichend von der Definition der Primär- und Se-

kundärenergie bzgl. ihrer Erzeugung.

11) EEWärmeG vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), zuletzt geändert 
am 12. April 2011 (BGBl. I S. 619).
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Möglichkeiten der Bauherren, die Anforderungen des Ge-
setzes zu erfüllen, sind vielfältig und auch miteinander 
kombinierbar. Auf der Hand liegt die Nutzung erneuer-
barer Energien für die Erzeugung von Wärme und Kälte. 
Als erneuerbare Energien gelten nach EEWärmeG (§2): 
Geothermie, Umweltwärme, Solarstrahlung, feste, flüs-
sige und gasförmige Biomasse und Abwärme aus tech-
nischen Prozessen. Möglich ist aber auch die Nutzung von 
Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung oder zur Wärme-
rückgewinnung. Die Pflicht gilt ebenfalls als erfüllt, wenn 
Ersatzmaßnahmen ergriffen wurden, wie die Nutzung von 
Abwärme oder die Energieeinsparung durch Übererfül-
lung der Energieeinsparverordnung (EnEV). Fernwärme 
oder Fernkälte sowie die Nutzung gemeinschaftlicher 
Wärmeversorgung können ebenfalls die Erfüllung des EE-
WärmeG bedeuten. Für besondere Fälle gibt es aber auch 
Ausnahmeregelungen oder die Befreiung von der Erfül-
lungspflicht. Das kann zum Beispiel der Denkmalschutz 
des Gebäudes sein oder eine unbillige finanzielle Bela-
stung, die auf einen Hausbesitzer zukommen würde.

Die Einführung des erweiterten Fragebogens

Für die Statistischen Ämter der Länder und des Bundes ist 
die Wahl des Gesetzgebers, neuen Informationsbedarf 
über die Erweiterung des Hochbaustatistikgesetzes zu 
decken, auf der einen Seite eine Anerkennung ihrer Arbeit 
als verlässlicher Informationsdienstleister. Auf der anderen 
Seite ergibt sich daraus ein deutlich spürbarer zusätzlicher 
Aufwand. Die Entwicklung eines neuen Fragebogens, der 
aktuellen Standards der Ergonomie, der Beleglesung und 
elektronischer Übertragung genügen muss, steht bereits 

kurz vor dem Abschluss (Übersicht). Er wird insgesamt 
wieder zweiseitig sein.

Der Statistische Verbund plant umfangreiche Informati-
onskampagnen, um die zuständigen Baurechtsbehörden, 
die Bauherren und die Archi tekten auf den neuen Frage-
bogen vor zubereiten. Die vorhandenen bisher gültigen 
Erhebungsbögen müssen aus dem Verkehr gezogen wer-
den. Im Zuge der notwendigen Anpassung des Internet-
Angebots müssen auch alle Softwareanbieter rechtzeitig 
informiert werden, die den Genehmigungsbogen und den 
Fertigstellungsbogen selbst im Rahmen ihrer Programme 
für Bauvorhaben anbieten. Sie müssen die erforderlichen 
Anpassungen ebenfalls vornehmen.

Der Erhebungsbogen erweitert sich aber nicht nur für die Be-
richtspflichtigen. Auch an die Erfassung, die Datenübertra-
gung, die Plausibilisierung und Auswertung der zusätzlichen 
Merk male werden erhöhte Anforderungen gestellt. Die Mit-
arbeiter in der amtlichen Statistik müssen zu den neuen Fra-
gestellungen geschult werden. Immerhin werden Jahr für 
Jahr allein in [Niedersachsen] bis zu [20 000] Meldun gen be-
arbeitet. Ein Problem wird auch der Um gang mit den Fällen 
darstellen, für die die Bau genehmigungen vor dem Beginn des 
Jahres 2012 gemeldet wurden, für die aber bis Ende des Jah-
res 2011 noch keine Fertigstellungen vorliegen.

Anfang des Jahres 2013, also nach Abschluss des Erhe-
bungsjahres 2012, werden erste Auswertungen für die 
neuen Merkmale in der Statistik der Baugenehmigungen 
vorliegen, für die Baufertigstellungen nach Baufortschritt 
entsprechend später.

Madeleine de la Croix, Dipl.-Physikerin, Leiterin des Referats „Bauwirtschaft, Gebäude- und Wohnungs bestand“ im 
Statistischen Landesamt Baden-Würt temberg., Telefon 0711 641-2550, Madeleine.delaCroix@stala.bwl.de


